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Die Unterzeichner fordern von der Bundesregierung einen Beschluss zum generellen 

Ausstieg1 aus der Verwendung von Amalgamfüllungen in der Zahnmedizin bis spätestens 

2025 und die Anpassung der Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen auf 

alternative Füllungsmaterialien, aus folgenden Gründen: 

 

1. Dentalamalgam ist ein zahnmedizinisches Füllungsmaterial, das zu 50% aus reinem 

Quecksilber besteht. 

 

2. Quecksilber ist eine der schädlichsten Substanzen von globaler Bedeutung. Es ist besonders 

giftig für die Entwicklung des Gehirns von Kindern, schadet dem zentralen Nervensystem,2 

der Niere,3 dem Herz-Kreislauf- 4 und dem Immunsystem.5 Es ist persistent und reichert 

sich im Körper an. Über die Plazenta und das Stillen wird die Quecksilberlast von Müttern 

an Kinder weitergegeben.6  

 

3. Trotz gesetzlicher und anderer Vorsichtsmaßnahmen wird Quecksilber aus der 

Zahnmedizin unvermeidlich in die Umwelt freigesetzt. Deutschland liegt im europäischen 

Vergleich in der Spitzengruppe der Verwendung von Amalgam und damit auch in der 

Verursachung von Quecksilberemissionen in der Zahnmedizin. 7  

 

4. EU-weit werden durch Amalgam etwa 12-24 Tonnen Quecksilber (über 20 % der 

Gesamtemissionen8) bioverfügbar, d.h. in die Luft emittiert, in Oberflächengewässer 

eingeleitet, in festen Abfällen entsorgt und/oder ins Grundwasser freigesetzt.9 Seit die 

Verwendung von Quecksilber in Produkten wie Batterien, Leuchten und Thermometern 

oder bei industriellen Prozessen reguliert wurde, macht Amalgam mit Abstand den größten 

Anteil der „absichtlichen“ Verwendung in Europa aus. In Amalgamfüllungen der EU-

Bürger, lagern schätzungsweise noch 1500 Tonnen Quecksilber.10 

 

5. Weltweit wird Quecksilber vor allem beim Goldschürfen und aus Kohlekraftwerken in die 

Atmosphäre freigesetzt und global verteilt. Die globalen Werte in der Atmosphäre liegen 

etwa 5 Mal über den natürlichen Werten. Über die Hälfte des in Europa abgelagerten 

Quecksilbers stammt aus Quecksilberemissionen in anderen Teilen der Welt.11 

  

6. Sobald elementares Quecksilber in Gewässer gelangt, können Bakterien es in 

Methylquecksilber umwandeln, eine hochgiftige Form, die sich in Fischen, Schalentieren 

und Tieren, die Fisch fressen, anreichert. Die Umweltqualitätsnorm für Quecksilber wird 

derzeit in Deutschland an allen Messstellen in Oberflächengewässern überschritten.12 Fast 

alle Fische überschreiten die Umweltqualitätsziele der Wasserrahmenrichtlinie; in den 

Flussgebieten Elbe, Donau und Rhein um den Faktor 5-16.13  

 

7. Fisch und Schalentiere sind die Hauptquellen der Methylquecksilberbelastung für den 

Menschen. Eine Untersuchung hat 2012 ergeben, dass in Europa mittlerweile jedes dritte 

Neugeborene einen Quecksilberwert aufweist, der mit einem Intelligenzverlust assoziiert 

wird.14 

 

8. Aufgrund dieser Bedenken haben 128 Länder einen rechtsverbindlichen Vertrag 

ausgehandelt, die Minamata-Konvention über Quecksilber, die im August 2017 in Kraft 

getreten ist. Die Minamata-Konvention verlangt von jeder Nation, alle Verwendungen und 

Freisetzungen von Quecksilber, auch aus Zahnamalgam, zu reduzieren. 



 

9. Die Vertragsparteien sind sich „der gesundheitlichen Bedenken bewusst, die sich 

insbesondere in Entwicklungsländern aus der Quecksilberexposition gefährdeter 

Bevölkerungsgruppen, besonders von Frauen, Kindern und durch sie auch zukünftigen 

Generationen, ergeben“.15 

 

10. Die Europäische Union hat 2017 ein Verbot der Verwendung von Amalgam bei Kindern, 

schwangeren und stillenden Frauen (ab Juli 2018) erlassen, von den Mitgliedstaaten 

verlangt, bis 2019 Strategien zur Verringerung der Amalgamverwendung zu entwickeln 

und beschlossen eine Machbarkeitsstudie über den Ausstieg aus der Verwendung von 

Amalgam zu erstellen.16 Diese Studie kam 2020 zu dem Schluss, dass ein Amalgam-

Ausstieg vor 2030 sowohl technisch als auch wirtschaftlich möglich ist.17  

 

11. Aufgrund der hohen Kosten, die durch Quecksilberemissionen verursacht werden, ist 

Amalgam derzeit „teurer als die meisten, möglicherweise alle anderen Füllungsmaterialien, 

wenn man die Umweltkosten einbezieht“.18 

 

12. Die weitere Verwendung von Dentalamalgam kann die Wirksamkeit anderer 

Rechtsvorschriften und Maßnahmen, behindern und möglicherweise verringern:  

 

a) Die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Quecksilber als prioritären, gefährlichen Stoff 

einstuft und vorsieht, dass Gewässer in der EU bis spätestens 2027, in einem „guten 

ökologischen“ und „guten chemischen Zustand“ sein müssen;19 

 

b) Die EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung, die ab 2023 die Wasserknappheit 

in Folge des Klimawandels für die landwirtschaftliche Bewässerung verringern und mit 

Mindestanforderungen ein hohes Schutzniveau für die Umwelt und Gesundheit von 

Mensch und Tier garantieren soll;20 

 

c) Den Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft,21 in dem eine Überprüfung der 

Richtlinien über Abwasserbehandlung und Klärschlamm gefordert wird, um die 

Praktiken der Kreislaufwirtschaft auf die Bewirtschaftung von Abwasser und 

Klärschlamm anwenden zu können. 

 

13. Die europäische Chemikalienpolitik sieht vor, Produkte mit giftigen Bestandteilen immer 

durch Produkte mit weniger giftigen Bestandteilen zu ersetzen22 und es gibt umfassende 

Belege dafür, dass Quecksilber weitaus giftiger ist als jegliche Chemikalien in 

quecksilberfreien Alternativen.23 

 

14. Die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR)24 fordert ab dem 26. Mai 2021 einen 

fundierten Nachweis der Biokompatibilität25 von zahnärztlichen Füllungsmaterialien. Für 

die Zulassung und Kennzeichnung von Füllungen, die krebserzeugende, erbgutverändernde 

oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe (CMR) enthalten, gelten zudem besondere 

Anforderungen. Zulassungen von vor dem 26. Mai 2021 verlieren spätestens ab dem 26. 

Mai 202426 ihre Gültigkeit. 

 

Es gibt triftige Gründe dafür, dass Amalgam nach den Anforderungen der MDR nicht mehr 

zugelassen werden sollte, wenn folgende Umstände hinreichend berücksichtigt werden: 

 

a) Aus Amalgamfüllungen werden ständig geringe Mengen Quecksilberdampf freigesetzt. 

Erhöhte Freisetzungsraten hängen von der Qualität und dem Alter der Füllung, sowie 



Kontakt zu anderen Metallen und von Gewohnheiten wie Zähneknirschen, Kauen, 

Trinken von heißen Getränken oder Zähneputzen ab;27  

 

b) Während geringe eingeatmete Mengen möglicherweise für die meisten Menschen nicht 

schädlich sind, können langfristige Expositionen für vulnerable Personen und bei 

Personen, die eine eingeschränkte Fähigkeit haben, Quecksilber auszuscheiden, ein 

erhöhtes Gesundheitsrisiko bergen;28 

 

c) Es gibt Bedenken über das Potenzial von Quecksilber, sich im Körper in andere 

(giftigere) Quecksilberverbindungen umzuwandeln und anzureichern;29 

 

d) Es gibt Bedenken über die Auswirkungen von zusätzlichen Quecksilbermengen aus 

anderen Umwelt- und/oder Nahrungsquellen (z. B. Fisch) oder Kombinationseffekte 

durch anderweitige Belastungen.30  

 

15. Alternative quecksilberfreie Füllungsmaterialien sind zuverlässig und verfügbar, wie die 

wachsende Zahl der Europäischen Staaten zeigt, die die Verwendung von Amalgam in der 

Zahnmedizin schrittweise oder vollständig eingestellt haben:31 

 

a) Norwegen, Schweden und Moldawien haben Amalgam ohne Ausnahmen verboten;  

 

b) In Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Luxembourg, Estland, Spanien, Italien und 

der Schweiz liegt die Verwendung unter 2%;  

 

c) Finnland, Irland, die Slowakei, Tschechien, Kroatien und Ungarn haben angekündigt, 

die staatlichen Erstattungsregelungen auf alternative Füllungen in den kommenden 

Jahren anzupassen. 

 

16. Kompositfüllungen und Glasionomerzemente ermöglichen durch minimalinvasive 

Vorgehensweisen eine geringere Zerstörung des Zahns und somit ein längeres Überleben 

des Zahns selbst.32 

 

17. Kompositrestaurationen sind heute ebenso lange oder länger haltbar als 

Amalgamfüllungen.33 

 

18. Moderne alternative Füllungsmaterialien sind kosteneffizient und zeitsparend anwendbar. 

 

In Finnland, Dänemark, Irland, Belgien, Tschechien, Zypern und Malta entsprechen die 

staatlichen Erstattungskosten bereits denen von Amalgam.34 In Deutschland sind die 

Leistungen für Komposite zwar höher, wurden jedoch seit 199635 nicht an die technischen 

Entwicklungen angepasst.  

 

19. Verbraucher müssen zum Teil hohe Mehrkosten für alternative Füllungsmaterialien tragen, 

solange nur Amalgamfüllungen von gesetzlichen Krankenkassen im Seitenzahnbereich voll 

erstattet werden,36 was sich Menschen mit geringem Einkommen oft nicht leisten können. 

 

20. An deutschen Universitäten wird die Verarbeitung von Amalgam kaum noch praktisch 

unterrichtet, sondern nur noch theoretisch gelehrt.37 Die junge Generation von Zahnärzten 

kann die Forderung von Krankenkassen, Amalgam als Standardmaterial zu verwenden,38 

nicht erfüllen. 

 



21. Eine deutliche Mehrheit von 86% der Befragten hat sich bei einer Umfrage der EU (2014) 

für ein europäisches Amalgamverbot ausgesprochen.39  

 

Daher fordern wir die Bundesregierung auf, das Vorsorgeprinzip und die Umweltnormen 

einzuhalten, den generellen Ausstieg40 bis spätestens 2025 aus der Verwendung von 

Dentalamalgam zu beschließen und die Erstattungen der gesetzlichen Krankenkassen auf 

alternative Füllungsmaterialien anzupassen.    
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